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Steuervorteile

Überreicht durch:



Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und absolute Aktualität. Zu 
Detailfragen wenden Sie sich bitte an Ihre/n 
Steuerberater/in.

Unsere Quellen sind: Frau E. Knollenborg, Kanzlei 
Knollenborg & Partner, Lingen, 2010;
www.mittelstand-und-familie.de, 2009;
pme familienservice GmbH, 2009;
Dr. Horst Wolf, IBB Dresden, 2007

Außerdem bedanken wir uns für Informationen bei 
den Koordinierungsstellen Frauen und Wirtschaft in 
Celle, Cloppenburg, Göttingen, Hannover, Meppen und 
Osnabrück sowie den Steuerberater/innen Norbert 
Batzdorfer, Wolfsburg und Alexandra Felis, Rühen, 
Mitglieder im Überbetrieblichen Verbund Region 
Wolfsburg e.V., für ihren fachlichen Rat.

Steuerliche Vorteile für familien-
freundliche Maßnahmen im Betrieb
(Auswahl, ohne Gewähr)

❱ 	 Kinderbetreuungskostenzuschuss gem. § 3 Nr. 33 	
	 EStG/Arbeitgeberleistung für nicht schulpflichtige 	
	 Kinder

❱ 	 Kinderbetreuungskosten gem. § 9c EStG für Kinder 	
	 von 0 bis 14 Jahren/Regelung für Arbeitnehmer

❱ 	 Steuer- und sozialversicherungsfreie Gewährung 		
	 von Sachleistungen gem. § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG

❱ 	 Steuer- und sozialversicherungsfreie 			 
	 Essenszuschüsse gem. § 40 Abs. 2 Nr. 1 und
	 § 42e EStG

❱ 	 Pauschalierung der Einkommenssteuer bei 		
	 Sachzuwendungen gem. § 37b EStG

❱ 	 Fahrtkostenerstattung

❱ 	 Steuer- und sozialversicherungsfreie Übernahme 		
	 von psycho-sozialen Beratungsleistungen nach
	 R 70 Abs. 2 Nr. 4 LStR

❱ 	 Aufmerksamkeiten/Geschenke sowie Bewirtung 		
	 im Rahmen von Betriebsveranstaltungen gem.
	 R 73 Abs. 2 Satz 1 und 2 LStR und
	 § 40 Abs. 2 Nr. 2 EStG

❱ 	 Gewährung von Darlehen

❱ 	 Beihilfen und Unterstützung in Notfällen

❱ 	� Gesundheitsfördernde Maßnahmen gem.  
§ 3 Nr. 34 EStG

❱ 	� Kosten bei Hilfe und Pflegebedürftigkeit gem.  
R 70 Abs. 2 Nr. 4 LStR/Regelung für Arbeitnehmer

❱ 	� Haushaltsnahe Dienstleistungen gem. 
	 § 35a Abs. 2 EStG ab 2005 und Ergänzungen 2006/		
	 Regelung für Arbeitnehmer

Förderung zur beruflichen Weiterbildung
von Beschäftigten (Auswahl)

❱ 	 Bildungsprämie bis zu 500 Euro,
	 www.bildungspraemie.info

❱ 	 IWIN – Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen, 
	 www.iwin-niedersachsen.de

❱ 	 Meister-BAföG, Fortbildung nicht nur für
	 Handwerker/innen, www.meister-bafoeg.info

❱ 	 WeGebAU Weiterbildung für ältere
	 Arbeitnehmer/innen, www.arbeitsagentur.de

❱ 	 Weiterbildungs-Scheck in der Elternzeit,
	 www.frauundwirtschaft.de,
	 www.ms.niedersachsen.de (Suchwort: 			 
	 Koordinierungsstellen)


